
Verkauf von Liegenschaften – 
Setzen Sie auf den richtigen Partner?

Die meisten Immobil ienbesitzer sind irgendwann mit dem Verkauf ihrer Liegenschaft 

konfrontiert .  Dabei stel l t  sich zuerst immer die Frage nach dem real ist ischen Verkaufs-

preis bzw. Marktwert – egal ob Eigenheim, Mehrfamil ienhaus, Gewerbel iegenschaft oder 

Bauland. Hi l freich zur Preisermitt lung kann eine fundierte Schätzung, erarbeitet nach 

anerkannten und modernen Bewertungsmethoden durch eine bewährte Fachperson, sein. 

Unsere Spezial isten stehen Ihnen gerne zur Verfügung.

Ist der Marktwert der Immobil ie bekannt, reicht dies aber noch lange nicht für einen er-

folgreichen Verkauf aus. Nun, auf was kommt es bei der Wahl des r icht igen Partners für 

den Verkauf von Liegenschaften denn an? Aufgrund unserer jahrzehntelangen Erfahrung 

sind folgende Voraussetzungen für eine erfolgreiche Vermarktung wichtig:

 Profunde Marktkenntnisse des Maklers in der Region

 Immobil ien-Fachwissen mit entsprechender Ausbi ldung (eidg. dipl.  Immobil ien-

 Treuhänder, Immobil ien-Makler oder -Schätzer mit eidg. Fachausweis) und natürl ich 

 Erfahrung

 Realist ische Einschätzung des Verkaufspreises und der Marktchancen

 Bekanntheitsgrad als seriöse Unternehmung in der Region 

 Engagement und Schnel l igkeit ,  auch ausserhalb der Bürozeiten

 Aussagekräft ige Verkaufsunterlagen

 Umfassende Betreuung der Kaufinteressenten

 Kosten der Vermarktung (Provision, Werbemassnahmen usw.) – aber bi l l ig ist 

 nicht günstig.

Professionel le Unterstützung beim Verkauf von Liegenschaften ist wertvol l ,  daran zweifelt  

heute kaum mehr jemand. Als kompetenter Makler beschränkt sich unser Wissen nicht nur 

auf den eigentl ichen Verkauf der Liegenschaft.  Vielmehr beraten wir unsere Auftraggeber 

bereits im Vorfeld über al l fäl l ige steuerl iche Konsequenzen des Verkaufsgeschäftes und 

zeigen mögliches Optimierungspotenzial auf. 

Wichtig ist die Wahl des r icht igen Partners. Auf uns können Sie jederzeit  zählen. Nehmen 

Sie unverbindl ich mit uns Kontakt auf. 

Autor:

Thomas Peter

Telefon 041 317 05 10

thomas.peter@redinvest.ch
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Was Sie uns 
anvertrauen, 
ist in guten 
Händen.



Konkubinat – vertragliche Regelung ist empfehlenswert

Die rechtl ichen Beziehungen zwischen Ehegatten sind gesetzl ich detai l l iert  geregelt .  

Insbesondere bestehen verschiedene gesetzl iche Regelungen, welche den Ehegatten 

beim Tod seines Partners f inanziel l  begünstigen. Dieser Schutz des Partners besteht 

beim Konkubinat zurzeit  noch nicht.  Die gegenseit igen Rechte und Pfl ichten von Konkubi-

natspaaren sind im Gesetz nicht ausdrückl ich geregelt .  Tei lweise werden zwar die für die 

einfache Gesel lschaft geltenden Gesetzesbestimmungen angewendet. Für viele Probleme 

geben diese Bestimmungen jedoch keine oder nur eine ungenügende Lösung. Es ist des-

halb sinnvol l  und empfehlenswert,  die fehlende gesetzl iche Regelung durch einen Konku-

binatsvertrag zu ersetzen. 

Der Inhalt  des Konkubinatsvertrages ist frei  wählbar, darf einzig nicht widerrechtl ich, 

unmöglich oder si t tenwidrig sein. Übl icherweise enthält  der Konkubinatsvertrag  folgende 

Bestimmungen: 

 Regelung der Haushaltungskosten

 Entschädigung für Mehrarbeit  im Haushalt

 Inventar der vorhandenen Vermögenswerte mit Angabe der Eigentumsverhältnisse

 Regelungen für den Fal l  der Auflösung des Konkubinats. 

Haben die Konkubinatspartner gemeinsame Kinder, ist  insbesondere auch das Verhältnis 

zum Vater zu regeln. Al lerdings sind entsprechende Regelungen nur gült ig, wenn die Vor-

mundschaftsbehörde der Wohnsitzgemeinde diese genehmigt. 

Die ärzt l iche Schweigepfl icht besteht auch gegenüber einem Konkubinatspartner. Wird 

einer der Konkubinatspartner schwer krank oder erleidet er einen Unfal l ,  dürfen die Ärzte 

dem anderen Partner keine Auskunft über den Gesundheitszustand und die vorgesehenen 

Behandlungsmassnahmen geben. Dem Partner kann unter Umständen sogar der Zutr i t t  

zur Intensivstat ion verweigert werden. Es empfiehlt  sich daher, dass beide Konkubinats-

partner durch eine ausdrückl iche, schri f t l iche Erklärung die Ärzte und das Pflegepersonal 

gegenüber dem anderen Konkubinatspartner von der ärzt l ichen Schweigepfl icht entbin-

den. Etwas weiter geht die Patientenverfügung. Darin kann festgelegt werden, dass der 

Konkubinatspartner berechtigt ist ,  über lebensverlängernde Massnahmen, Organspenden 

usw. zu entscheiden. 

Mit der Einführung der obl igatorischen Ehegattenrente im BVG (Bundesgesetz über die 

beruf l iche Vorsorge) kennen die Vorsorgesti f tungen auch die sogenannte Lebenspartner-

rente für unverheiratete (auch gleichgeschlechtl iche) Paare. Der neue Art.  20a des 

revidierten BVG hat das Problem der Begünstigung des Partners wohl abgeschwächt, 

indem für die Begünstigung des Konkubinatspartners nicht mehr zwingend eine massgeb-

l iche f inanziel le Unterstützung vorausgesetzt wird. Um in diesem Bereich unter anderem 

eine fünfjährige Lebensgemeinschaft beweisen zu können, ist der Abschluss eines Konku-

binatsvertrages ein Muss. 

Konkubinatspartner sind gegenseit ig nicht erbberechtigt.  Es ist jedoch möglich, sich ge-

genseit ig zu begünstigen, soweit damit die Pfl ichttei le al l fäl l iger gesetzl icher Erben nicht 

verletzt werden. Eine gegenseit ige Begünstigung kann al lerdings nicht in den Konkubi-

natsvertrag aufgenommen werden. Es sind vielmehr die Formvorschri f ten des Erbrechts 

zu berücksicht igen. Oft sind die Pfl ichttei le der gesetzl ichen Erben zu hoch, um den 

Konkubinatspartner durch eine erbrechtl iche Begünstigung f inanziel l  abzusichern. In die-

sem Fal l  lohnt sich al lenfal ls zur Deckung des Fehlbetrages der Abschluss einer Risiko-

Lebensversicherung. 

Zur Abklärung aller Möglichkeiten in erb- und versicherungsrechtlicher Hinsicht ist 

der Beizug eines Fachmannes zu empfehlen.

Autor:

l ic.  iur.  Wil ly Blätt ler

Telefon 041 317 05 90

info@redinvest.ch
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61⁄2-Zimmer Doppel-Einfamilienhäuser in Root

Die Casag Verwaltungs AG, eine eigenständige Tochterf irma der Redinvest Finanz und 

Verwaltungs AG, ist mit dem Verkauf der Doppel-Einfamil ienhäuser beauftragt worden. 

Realisiert wird dieses interessante Projekt vom Architekturbüro Urs Wettstein, Luzern/

Stansstad.

Zurzeit  sind die Bauarbeiten in vol lem Gange und die Häuser werden im Herbst dieses 

Jahres für die Bewohner fert ig gestel l t  sein.

Die Doppel-Einfamil ienhäuser sind äusserl ich der klassischen Moderne verpfl ichtet und 

präsentieren sich innen raff iniert zeitgemäss. Auf einer Geschossfläche von 268.4 m²  

er lebt man ein vielseit iges und grosszügiges Raumgefühl. 

Die Landschaft und die im Tagesverlauf wechselnden Lichtverhältnisse können intensiv 

erlebt werden, sei dies im Haus, auf dem Gartensitzplatz oder auf der grossen Dachter-

rasse. Das sanft einfal lende Sonnenlicht verbreitet auf den weissen Wänden einen feinen 

Hauch von mediterranem Flair.

Architekt Urs Wettstein und sein Team haben ein Wohnkonzept real isiert,  welches viel 

offenen Raum bietet. In den Sommermonaten kann man den Gartensitzplatz mit dem 

Wohnzimmer oder die Dachterrasse mit dem angrenzenden Dachzimmer je zu einem ein-

zigen, luft igen Raum verbinden. Damit entsteht eine visuel le und reale Wohnerweiterung 

und jenes Gefühl, von dem wir uns gerne begleiten lassen: Lebensqualität .

Root verfügt über ein sehr gut ausgebautes öffentl iches Verkehrsnetz und eine benützer-

freundliche Fahrplangestaltung für die Pendler mit dem Bus oder der Bahn. Mit der neuen 

S-Bahn  erreichen Sie vom Bahnhof Root-Gisikon die Stadt Luzern in 18 Minuten, Zug in 

19 Minuten und sogar den Hauptbahnhof Zürich in nur 47 Minuten .  Mit dem VBL-Bus 

fährt man in 22 Minuten zum Bahnhof Luzern. Der Autobahnanschluss Gisikon/Root ge-

währleistet einen direkten Zugang zum nationalen Strassennetz.

Das Rontal – ein interessanter Lebens- und Wirtschaftsraum an zentraler Lage mit hoher 

Lebensquali tät.  

Mitten im Dorf von Root können Sie ab CHF 680´000  für Ihre Zukunft ein wertvol les, sehr 

grosszügiges, modernes und schönes Zuhause erwerben. Das Preis-/Leistungsverhältnis 

hält  jedem Konkurrenzvergleich stand und darf als hervorragend bezeichnet werden. 

Die Türen stehen Ihnen offen.
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Kontakt:

Beat Stauffer

Telefon 041 317 05 85

beat.stauffer@casag-

immobil ien.ch

Casag Verwaltungs AG

Guggistrasse 7

6002 Luzern

Telefon 041 317 05 80

info@casag-immobil ien.ch

www.casag-immobil ien.ch
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Christa Vogl

Gian-Andrea Prevost

Andrea Odermatt

In eigener Sache

Neue Homepage

I n  neue r  Fo rm und  neue r  Ges ta l t ung  –  unse re  übe ra rbe i t e te  Homepage  i s t  ab  so fo r t  

on l i ne .  Schauen  S ie  doch  un te r  www. red inves t .ch  ode r  www.casag- immobi l i en .ch  

w iede r  ma l  be i  uns  re i n .  Übe r  Rückme ldungen  f r euen  w i r  uns  immer  und  s i nd  

gespann t  au f  I h re  M i t t e i l ungen .

Prüfungserfolge

Kürz l i ch  wu rde  unse re  ak t i ve  We i te rb i l dungsun te rs tü t zung  w iede rum du rch  e r f o l g -

re i che  P rü fungsabsch lüsse  be lohn t .  

F rau  Chr is ta  Vog l  und  He r r  Gian-Andrea  Prevos t  konn ten  nach  i n tens i ve r  Vo rbe -

re i t ung  den  begeh r ten  e idg .  Fachauswe is  a ls  Fachf rau  bzw.  Fachmann  des  

F inanz -  und  Rechnungswesens  en tgegen  nehmen .  

W i r  g ra tu l i e ren  unse ren  be iden  t üch t i gen  j ungen  Be ru f s l eu ten  he rz l i ch  zu  d iesem 

to l l en  E r fo l g  und  f r euen  uns  übe r  e i ne  we i t e rh in  so  angenehme Zusammenarbe i t .

M i t  d i esen  Absch lüssen  konn ten  w i r  unse r  Kompe tenzzen t rum fü r  «L iegenscha f t en -

Buchha l t ung»  f ach l i ch  zusä tz l i ch  f es t i gen .  Be i  F ragen  rund  um das  Rechnungswe -

sen  von  Immob i l i en  s i nd  S ie  be i  uns  an  de r  r i ch t i gen  Ad resse .  

Neu im Team in Luzern

Am 1 .  Ju l i  2005  w i rd  F rau  Andrea  Odermat t ,  30 - j äh r i g ,  wohnha f t  i n  S tanss tad ,  i n  

d i e  t echn i sche  Immob i l i en -Bew i r t scha f t ung  e in t re ten .  S ie  übe rn immt  d ie  Manda te  

von  F rau  He lene  Da l i ,  we l che  uns  a l s  we rdende  Mu t te r  Ende  Augus t  2005  nach  f ün f  

Jah ren  he rvo r ragend  ge le i s te te r  A rbe i t  ve r l assen  w i rd .  

F rau  And rea  Ode rma t t  i s t  kau fmänn i sch  ausgeb i l de t  und  ha t  danach  das  D ip lom 

a l s  Kau f f r au  BVS e r l ang t .  S ie  ve r f üg t  übe r  seh r  gu te  p rak t i s che  E r fah rungen  im  

techn i schen  w ie  auch  im  adm in i s t r a t i ven  Be re i ch  rund  um d ie  Immob i l i e .  D ies  ha t  

F rau  And rea  Ode rma t t  un te r  ande rem auch  du rch  den  Absch luss  a l s  « Immob i l i en -

Ve rwa l t e r i n  m i t  e i dg .  Fachauswe is»  un te r  Bewe is  ges te l l t .  W i r  he i ssen  F rau  And rea  

Ode rma t t  be i  uns  he rz l i ch  w i l l kommen .
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